
MITTEILUNGEN
DES BUNDES ENTSCHIEDENER SCHULREFORMER
NUMMER 8 AUGUST 1923

I. AUS DER BUNDESARBEIT.

f f i S Ä S T  Kerkhoff-Dortmund, L „h m a „„-D resden, Mie«-'

Kop f t> e i i r 3 g an die Bundes b a u p { ka  s s e  (Bergert, Berlin- 
Sudende, Segldzerstr. 32, Postscheckkonto Berlin NW . 7, N r 19 349 beträgt 
t u r  d a s  II. H a l b j a h r  1923 50 Ma rk . ’  s
„ „ J 1- ^ a,n d  ? 1s r S.c V .  .1924<:. In J'edem Halbjahr 1923 und 24 stellt de»

desschatzraeister die M i t g l i e d e r z a h l  der Landesverbände, bezw. Orts
vereine fest, fü r die die Bundesbeiträge abgeführt werden. Die vier sich erge- 
benden Zahlen werden am 1. September 1924 addiert und die Summe durch 4 
dividiert. Der Schlußquotient wird der Bemessung der Delegationsberechtimincr 
zu Grunde gelegt (eine Stimme auf 25 Mitglieder). ® ^

111. Der D e l e g i e r t e n t a g  1924 findet wieder in B e r l i n  statt lim  
Zusammenhang mit einer i n t e r n a t i o n a l e n  G e s ch  i c h t s i  e h r e r t a-
M g in Iu is fs trnT 8 T UStaUSCh darÜber m it D r  K a w e r a u ,  Charlottenburg, Kö- 

Liste der Landesverbände:
G e s a m t b u n d :  Oestreich, Berlin-Friedenau, Menzelstr 1
P o m m e r n :  Mies, Stettin, Turnerstr. 72.
w a c h s e n  (Freistaat): R. Goetze, Dresden, Frankenallee 2.
>c h i  es Len: Ganzenmüller, Breslau, Blücherstr. 13. 
d a n n o v e r :  Grimme, Hannover-Laatzen, Lindenplatz 10.
J s t t r i e s i a n d :  Wyneken, Leer, Heisfelderstr.
W e s t f a l e n :  Kerkhoff, Bodelschwingh, Kreis Dortmund.
R h e i n l a n d :  Bommejt, Köln-Ehrenfeld, Piusstr. 29.

£ Sa1 6 "aioo»0 Aah' währe.nd der Besetzung: üroligerau, (Hessen), Realschule 
An diese Adressen sind Mitgliedsanmeldungen aus diesen Bezirken zu 

ichten, fü r die übrigen Reichslandschaften und aus dem Ausland an Frl Beck»
ierhn-Charlottenburg, Sesenheimerstr. 41. *

Neue Bundesliteratur: Entschiedene Schulreform, Heft 9. K a r l  
traße 17 b 3 n  ̂3 S ' C U n ^ E r z i e h u n g “ , Ernst Oldenburg, Leipzig,

Vicrteljahrsbeitrag für das III. Quartal: 50 Pfg., 20 Pfg io Pfg 
lieder, Jugendliche, Familienangehörige) mal der S c h l ü s s e l z a h l  des 
¡andierborsenVereins Ende Juli bitten w ir s o g l e i c h ,  ungemahnt a n 'D r

B r ö-
Quer-

i
(M it-

Buch-
Ber-

19 349 einzu- 
hinaus. Der

gert, Berlin-Südende, Steglitzerstr. 32, Postscheckkonto Berlin 
Senden, möglichst unter Erhöhung über die M i n d e s t  sätze 
Bund braucht Geld!

Der JBerliAer Y 0l^ nd ist, der Meinung, daß den Entschiedenen Schulreformern der A u s t r i t t  aus dem Philologenverein dringend 
angeraten werden muß, falls die E h r e n r a t s e i n r i c h t u n gg dort angenommen 
ms«nzdle ” ach der.? aVzen Mentalität weiter Philologenkreise Ich  zu einer Feme- 
^ c Is e n  mgr o  radlkal reformerische und hnkspolitische Berufsmitglieder aus-

l ^ k f ls e h e  Arbeit Der Berliner Vorstand legt es allen Bundesgrupnen er- 
;prn und nachdrucHich nahe neben der aufs Unermüdlichste fortzusetzenden 
Propagandaarbeit fü r Ideen, Organisation, Literatur auch die schul- und er 

ehungsretormensche L o k a l -  u n d  E i n z e l a r b e i t  sorgfältig zu beachten 
£ . " t . slch ari. !hr zu beteiligen. Es darf am Orte einer Bundeigruppe nichts 

¡Lizehungsmaßiges geschehen, ohne daß sie eingreift: Als öffentliches päda
gogisches Gewissen, als treibender Motor, 1
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II. Konferenzordnung.
Der nachfolgende E n t w u r f  wurde vom s ä c h s i s c h e n  Ministerium für 

Kultus und Unterricht zur Erstattung eines G u t a c h t e n s  dem sächsischen 
Landesverband des B u n d e s  E n t s c h i e d e n e r  S c h u l r e f o r m e r  über
reicht. W ir bringen ihn nebst dem Gutachten zum Abdruck und erinnern dabei 
an die Berliner und Mainzer Entwürfe in „N . E ." 1921 Nr. 1 und 2 und ftn
das Bundesgutachten zum preußischen Entwurf in „N . E ." 1922 N r. 3.

Zur Begutachtung überreicht vom sächs. Kultus-Ministerium.
E n t w u r f .

Befugnisse der Lehrer.ersammlungen und der Schulleiter an den höheren
Lehranstalten Sachsens.

I. Befugnisse der Leserversammlungen.
1. Die Lehrerversammlung hat grundsätzlich über alle Angelegenheiten

der Schule, insbesondere über die des Unterrichts und der Erziehung zu be
raten und Entschließung zu fassen.

2. Die Lehrerversammlung hat vornehmlich folgende Befugnisse:
a) Ausführungsbestimmungen zu Verfügungen der obersten Schulbehörde 

soweit erforderlich, aufzustellen.
b) Vorschläge fü r den Haushaltsplan der Schule sowie über bauliche Ver

änderungen und Ausstattungen der Schulgebäude zu machen;
c) die Haus- und Schulordnung aufzustellen;
d) Vorschläge fü r Aufstellung und Änderung von Sonderlehrplänen zu 

machen;
e) Vorschläge über die Einführung, Ablehnung und Abschaffung von 

Lehrmitteln und über die Höhe von Schülerbeiträgen zu Schulbüche- 
reien, zu Schülerübungen usw. zu machen;

f) über die Aufnahme von Schülern zu beschließen;
g) die Satzungen der Schülervereine, den E intritt von Schülern in nicht

politische Vereine außerhalb der Schule und die Zusammensetzung des 
Schülerausschusses zu genehmigen;

h) die Schulstrafen in Punkt 10 Z iffer 5—12 der Ausführungsordnung vom 
22. August 1876 zu verhängen;

i) einzelnen Lehrern den Gebrauch gewisser Schulstrafen ganz zu unter
sagen oder voh einer vorherigen M itteilung abhängig zu machen; ..

k) über die Gewährung von Vergünstigungen und Belohnungen an Schü/j
ler Entschließung zu fassen; f;

l) den stundenweisen Ausfall des Unterrichts fü r die gesamte Schul 
oder fü r einzelne Klassen in besonderen Fällen zu beschließen;

m) besondere Veranstaltungen der Schüler zu genehmigen;
n) eine Geschäftsordnung fü r ihre eigenen Verhandlungen, soweit sf>< 

das fü r nötig hält, aufzustellen.
3. Soweit die Lehrerversammlung zur eigenen Verhandlung sonst noci 

zuständig ist (vergl. P. 1), von diesen Befugnissen aber nicht Gebrauch machet 
will, hat sie das Recht, allgemeine Richtlinien über die Sachbehandlung aufzu 
stellen. Dies g ilt namentlich fü r die Verteilung des Unterrichts, die Regeluni 
von langfristigen Vertretungen, die Anleitung der Probelehrer, die Bewertung 
der Schülerleistungen und die Beurlaubung von Schülern.

4. Die Lehrerversammlung überläßt die vorbereitende Beschlußfassung ubc
Betragens- und Fleißzensuren sowie über die Versetzung der Schüler den Kla 
Senversammlungen, den Fachversammlungen die Beratung von Fragen des U n tr  
richts in den einzelnen Fächern (vergl. Z iffer II, 2). Alle von den Klassen 
und Fachversammlungen getroffenen Entscheidungen unterliegen der Genehm,*« 
gung der Lehrerversammlungen. i e1'

5. Die Lehrerversammlung kann auch aus ihrer Mitte besondere AusschusA« 
bilden .und ihnen wie auch einzelnen Mitgliedern genau abgegrenzte Aufgab 
auf Zeit übertragen. Die so ohne ihre unmittelbare Teilnahme _ zustande gin 
kommenen Entschließungen kann die Lehrerversammlung jederzeit einer Nac: 
prüfung unterziehen.

II. Zusammensetzung und Verfahren vor der Lehrerversammlung. ;jy
1. Die Lehrerversammlung besteht aus allen planmäßig _ und nichtplafir 

mäßig angestellten Lehrkräften einschließli ch des Schulleiters. Vollb

58



schäftigte Aushilfslehrer und Probelehrer- gehören der Lehrerversammlung nur 
m it beratender Stimme an. In einzelnen Fällen kann die Lehrerversammlung 
die Anwesenheit dieser Lehrer von den Beratungen ausschließen. Der Schularzt 

,kann an den Beratungen der Lehrerversammlung mit beratender Stimme zuge
zogen werden.

2. Die stimmberechtigten Mitglieder (Ziffer 1,1) sind zur Teilnahme an 
den Lehrerversammlungen verpflichtet. An den Klassenversammlungen haben 
die Lehrer, die in der betr. Klasse Unterricht erteilen, teilzunehmen und an den 
Fachversammlungen diejenigen Lehrer, die in dem Fache zurzeit unterrichten 
oder die Lehrerbefähigung in ihm besitzen. v '

3. Zeit und Tagesordnung der Lehrerversammlung müssen, von dringenden 
Fällen abgesehen, mindestens ^ Tage vor der Sitzung vom Schulleiter bekannt
gemacht Verden. Anträgen auf Einberufung einer Lehrerversämmlung oder 
Aufnahme neuer Gegenstände in die Tagesordnung ist stattzugeben, wenn dies 
mindestens i/s der Stimmberechtigten verlangt. Gegenstände, die nicht auf der 
Tagesordnung stehen, sind nur dann zur Beratung und Beschlußfassung zu- 
zulassen, wenn die Mehrheit der Stimmberechtigten ihre Dringlichkeit anerkennt.

4. Vorschriftsmäßig einberufene Lehrerversammlungen sind beschlußfähig, 
wenn mindestens % der Stimmberechtigten, in dringlichen Fällen zusammen
getretene außerordentliche Lehrerversammlungen, wenn mindestens die Hälfte 
der Stimmberechtigten anwesend ist. Im letzten Falle sind die gefaßten Be
schlüsse allen übrigen Lehrern unverzüglich durch Umlauf bekanntzugeben.

5. Bei der Beschlußfassung entscheidet die einfache Mehrheit der abgegebenen 
Stimmen, bei Stimmengleichheit g ilt ein Antrag als abgelehnt.

Stimmenthaltungen sind festzustellen und auf Verlangen der Mehrheit bei 
nicht geheimen Abstimmungen zu begründen.

6. Über jede Sitzung der Lehrerversammlung ist eine Niederschrift auf
zunehmen, die spätestens in der nächsten Sitzung zu verlesen ist. Begründete 
Einwendungen gegen Form und Inhalt sind zu berücksichtigen oder auf Antrag 
in der Niederschrift zu vermerken.

Mitglieder der Lehrerversammlung, die fü r einen in der Minderheit gOi 
bliebenen Antrag gestimmt haben, sind berechtigt, noch während der Sitzung 
ihre abweichende Meinung zur Niederschrift zu geben, und, falls sie es für 

) nötig halten, die Gründe ihrer Ablehnung dem Schulleiter zur Weitergabe 
I an die Vorgesetzte Behörde zu überreichen. Alle den Schulbetrieb betreffenden 

Beschlüsse sind sachlich geordnet in ein Beschlußbuch aufzunehmen.
7. Für die Verhandlungen der Lehrerversammlungen gilt das Gebot der 

f Verschwiegenheit. Den Zeitpunkt der zur Veröffentlichung bestimmten Be-\ 
, Schlüsse bestimmt die Lehrerversammlung.

8. Die Verhandlungsform ist, soweit sie nicht von der Lehrerversammlung 
durch eine besondere Geschäftsordnung geregelt worden ist, die allgemein im 
öffentlichen Leben übliche.

III. Befugnisse des Schulleiters.
Der Schulleiter ist der verantwortliche Leiter der Schule. Er ist nicht be^ 

rechtigt, selbständig Anordnungen über den Schulbetrieb zu erlassen, soweit 
nicht im Nahestehenden etwas anderes bestimmt ist M it Rücksicht auf die 
im Gange befindliche Reform des Beamtenrechts wird erwartet, daß er von 
der ihm nach § 34 des Gesetzes vom 22. 8. 76 zustehenden Disziplinarbefugnis 
gegenüber den Lehrern der Anstalt keinen Gebrauch macht, sondern die Ent
schließung in allen Fällen den Kommissionen und dem Ministerium überläßt.

Er hat folgende Befugnisse:
1. N a c h  a u ß e n :
Er vertritt die Schule nach außen und führt die äußeren Verwaltungsge

schäfte der Anstalt.
2. G e g e n ü b e r  d e n  e i n z e l n e n  L e h r e r n :
a) Er hat das Recht, in angemessenen Zwischenräumen die Hefte und 

Klassenlisten durchzusehen soweit die Unterrichtsstunden nach vorheriger An
kündigung, auf die jedoch die Probelehrer keinen Anspruch haben, zu besuchen.

b) Er hat die Befugnis, die Änderung und die Ergänzung der von den 
- Lehrern getroffenen unterrichtlichen und erzieherischen Maßnahmen zu ver

anlassen, soweit sie den Gesetzen und Verordnungen der Vorgesetzten Behörden

Mitteilungen des Bundes Entschiedener Schulreformer.
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W W .hCnnBe3ChlÜSSen •<i er Lehrerv;ersam‘nlting nicht entsprechen. Dabei hat er 
seten könnteZU Vermelden’ waS den Lehrer in den Augen der Schüler herab-

, B .ei Meinungsverschiedenheiten ist er verpflichtet, die Entscheidung einem 
von der Lehrerversammlung gewählten Vertrauensausschuß, in II Instanz der 
Lehrerversammlung zu überlassen, wenn es der betr. Lehrer verlangt

CL  „ hat dle Befugnis, im Rahmen von Punkt 15 Abs. 2 der A V 
VOni,u 2'u8' 1876 Urlaub zu erteilen (vergl. auch VOBL. 1922 B 167 )

d) Be}  Si j \ weren Verfehlungen und bei Gefahr im Verzüge (S 34 d d Ges 
vom 22. 8. 76) ist er berechtigt, dem Lehrer die Ausübung der Amtsverrkfh- 
tungen vorläufig zu untersagen. Hiervon darf er jedoch nur im Einvernehmen 
b ra u £ mmachen b autgefuhrten Vertrauensausschuß der Lehrerversammlung Ge-

•folgendeÜBeefugnisse:e r  ^  ^ ‘- V e r s a m m l u n g  hat der Schulleiter

f ,na). ,E r -,fÜhrt den Vorsitz bei allen Beratungen, leitet sie, beruft sie ein und
der k h !T ’ä0rdnang aUf- 1 D,en Vorsitz in den Klassenversammlungen führt
MitgSd^ D e^SrhnH ritP r “  tFaC,hVerf mni 1l lngen ein ,von diesen daz" bestimmtes tgiiea. Der Schulleiter ist aber berechtigt, an ihnen teilzunehmen und es
ist ihm die Abhaltung solcher Versammlungen rechtzeitig bekanntzugeben 
c b) Dringende: Angelegenheiten, zu deren Behandlung an sich die Lehrerver- 
samm ung zustandig^ ist, deren Erledigung aber ohne Befragung der Lehrerver
sammlung oder wenigstens des Lehrerausschuß nicht möglich ist, darf er selbst 
erledigen. Er ist jedoch verpflichtet, die von ihm getroffenen Entscheidungen 
geben CnS ^  d6r nachsten Lehrerversammlung, zur Nachprüfung bekanntfu-

c) Liegen einen Beschluß, fü r den er die Verantwortlichkeit nicht über- 
Woche1 F ° fnnun-Hg aubfj kann er umgehend, spätestens aber innerhalb einer 
W°che die Entscheidung der Vorgesetzten Behörde anrufen. Der Beschluß tr itt 
in rcf p Schulleiter von dieser Befugnis keinen Gebrauch macht
, ,.7) Vr hat dafür Sorge zu tragen, daß nach den von der Lehrerversammlung
so ä ™ d H nVertCrh t lnlen dert StundenPlan und ,der Aufsichtsplan aufgestellt wird® sowie die Vertretungen entsprechend zu regeln. Im Falle des Einspruchs ein
zelner Lehrer ist nach 2 b zu verfahren. "  1

IV. Verfahren bei der Ernennung von Schulleitern und ihren Vertretern.
L Die Lehrerversammlung hat die Befugnis, der Anstellungsbehörde vor 

h]artfpBeHet-ZUÄr .erfledLgter Schulleiterstellen, die  ̂ in allen Fällen im®Verordnungs- 
blatte des Ministeriums auszuschreiben sind, Vorschläge zu machen und die
keit d u rc ^ nM e h X ttSbh h0MeRfUr Stehe in Aussicht' genommene Persönlich- 
auf d t f w !  t h be C' Uß Unter, Angabe der Gründe abzulehnen. Hat sie 
abgelehnt s o A n s t e l l u n g s b e h ö r d e  benannten Kandidaten 
aDgetennt, so ernennt die Anstellungsbehorde den Schulleiter, ohne daß der
darfredVr rR ? r t -Ung T  wi iteres Ablehnungsrecht zusteht. Die Ernennung be- 
darf der Bestätigung der obersten Schulbehörde, soweit sie nicht die Anstellungs
behorde ist. ^ Ernennung und Bestätigung sind zeitlich nicht beschränkt. ®
„  j  V er !"eter des Schulleiters wird von der Lehrerversammlung auf
, i r !jnd  emer Wahl der Anstellungsbehörde zur Ernennung vorgeschlagen. Diese 
bedarf der Bestätigung durch die oberste Schulbehörde, falls sie nicht selbst 
die Anstellungsbehorde ist. W ill die Anstellungsbehörde von dem Vorschläge 
t l LeJ eTVf ' ^ m r 1U,ng abweichen, so hat sie ihre Gründe der Lehrerversammlung 
bekannt und ih r Gelegenheit zu geben, einen anderen Vorschlag zu machen.

3. Das Verfahren unteir 1 und 2 kann bis zur allgemeinen gesetzlichen Fest- 
legung nur aut die staatlichen und unter staatlicher Verwaltung stehenden 
höheren Lehranstalten Anwendung finden. g t e l u l
=m it£ tn „ m eli!en den Undi Lierneindeverbänden, die öffentliche höhere Lehran- 
verfahren 3 ’ W' rd aber dringend nahegelegt, in gleicher Weise zu

V. Schlußbestimmungcn.
c l ln A “ e Verordnungen des Ministeriums, die mit dieser Regelung im W ider
spruche stehen, werden hiermit aufgehoben.

Ministerium des Kultus- und öffentlichen Unterrichts
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Gutachten.

3una entschiedener Schulreformer 
Zu Nr. IIc Allg. 23.

Min Kult.
' Dresden-Blasewitz, Frankenallee 2 n. 

am 28. Mai 1923.

An das
Ministerum des Kultus und öffentlichen Unterrichts 1

Dresden-Neustadt.
„ n , D-e/f  ent?clliedenEr Schulreformer dankt dem Ministerium des Kultus
und öffentlichen Unterrichts, daß es ihm Gelegenheit gibt, zu dem Entwurf 
der geplanten MinisterUUVeriügung über die Befugniss? der I ehreiveramm - 
lungen und der Schulleiter an den höheren Schulen ‘Stellung zu nehmen
hahPnanhPQSrhirncamm Ua g ua<?. Vorst ind des Bundes entschiedener Schulreformer 
haben beschlossen, dem Ministerium folgendes Gutachten und folo-pndp Ah' 
Änderungsvorschläge zu dem Entwurf vorzulegen g Ab

, ,Der Entwurf bringt insofern einen Fortschritt, als er das Beschlußrecht 
ser ,aIle QwiChtigenaSchulangelegenheiten vorsieht. Die!
schränkt dal* rfpr Sln?e w d  ,edoch dadurch wesentlich einge-
narcheS^fs le lte r daneb| n den ^ /L e b e n s z e it eingesetzten Schulmo-narcnen als Leiter der höheren Schulen setzt und diesen mit einer ganzen
Reihe von Vorgesetztenrechten sowohl gegenüber der I ehrerversammlunp als 
auch gegenüber dem einzelnen Lehrer ausstsltet. Das e rg ib t™  fn
nerlich unhaltbares Verhältnis, das kurz gesagt darin liegt' ’

Abschnitt i v A  nTr -7ieg“ d . in 'demokratisch-volksstaatlichen Bahnen,
Einige Bes ümm^ n^ en^ v o^ Ab^ hn t d ' l ' I ^ mc f ^ v ^ 3 3̂ Ofdankenkreisen!I l i P l i
Die S e h m T  niCht/ 5 rai tworten, dererlei Bestimmungen zu erlassen

vor °aHpm hein Stück1^  T  “ “ Z/0”  ib -£m Pädag°  isch, n Zweck abgesehen -  or allem ein Stuck Staatsgewalt verkörpern. Diese Schulstaatsgewalt darf
ivom v h k r t^ eChend , ! er Verfassungsbestimmungen: Die Staatslewalt gehl 
Ja-P1 V°c t  f us . ~  nicht monarchistischer A rt sein, sonst ist und bleibt die 

. 1 ° b/ re ??.buIe. «n Fremdkörper, ein dauernder Hort der Reaktion im Volksw 
aale. Die einzelnen Bestimmungen zeigen im ganzen das ängstliche Bemühen

¿u ¿ Z n e T u n r L 1™  ^ b e n e n  Rechte des" Schulleiters möglichst aufrecht 
f^ u  erhalten und d e Befugnisse und Verantwortung des einzelnen Lehrers wie 
y öer Lehrerversammlung nicht zu verstärken. Lenr“rs wie

von ° ?r Un*ST v<>rgelegte Entwurf entspricht so durchaus* nicht dem was w ir  
' ze ln n n u " Neuregelung erwarten. Wenn w ir weiterhin dennoch zu alRn Ete 

felpunk en Vorschläge unterbreiten, so betonen w ir dabei ausdrücklich daß diese
u rSM aae de"  ’ lner>äßrch™ Forderungen der Zeit Rechnung fragen aber i Ur Mindestforderung sind, nach deren Aufnahm* die h u , .r

; " f s-egs das darstellt, was w ir Schulreformer für eine zeitentsnreclfenHeApm61" 
kratische Schulleitung bez. Selbstverwaltung als unerläßlich fo rdern  " 'w iA ? ? ’’ 
rauen dem Ministerium, daß es unsere Vorschläge nicht durch Ah=fn>he 

Änderungen wieder in reaktionärem Sinne zurückbiegt ,und h o f f e n hÖr*6 ° £ r 
j veitergehenden Pörcierungen in der in Aussicht gestellten allgemein gesetzlichen 
¡ S c h Ä e fz  des Entwurfs) Verwirklichung finden. Für dieses
uit der Rif fe 1  PKif™  ‘ a absehba* r Zei dem Ministerium einen Entwurf 

Pp„ J  ■ Sl1nne der vorstehenden Ausführungen bezeichnen w ir vor allem fni 

«m Schlus™ Ifnse rfA bän  d e ^ S m ^ b d 11 und s c h ä ^  * c h und ' fügen
ist der_ verantwortliche Leiter der Schule 

f r  »»dl In der Rdchsscta“  ̂ < « *

Hfertanengesinnung und monarchistische Anwandlung züchten. g
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Abschnitt III, 2 b : „Befugnis, die Änderung und Ergänzung der 
Lehrern getroffenen unterrichtlichen und erzieherischen Maßnahmen zu ' . er ! 
lassen." Diese Worte sind trotz der im folgenden Nebensatz ( “ . . . .  sowc. 
enthaltenen Einschränkung un!:hr und bedenklich. Die Reichschulkonferenz hat: 
demgegenüber den Leitsatz aufgestellt: jeder festangestellte Lehrer ist für seine* 
Arbeit selbst verantwortlich. Dieser Satz hat vor den Worten des ministeri
ellen Entwurfs den Vorzug, daß er klar jeden Schein, autokratische Anwandlun
gen des Schulleiters zu stützen, vermeidet und volles Verständnis für die W ürde 
der Arbeit des Lehrers offenbarti <

Abschnitt III, 3 a—b: Dieser ganze Teil von Abschnitt I I I  ist schulmo
narchisch empfunden und deswegen abzulehnen. Einzelne Bestimmungen kön
nen in veränderter Form in Abschnitt II nach unseren Vorschlägen ihren ange
messenen Platz erhalten. Dahin gehören die Gedanken schon deswegen, weil 
der Schulleiter der Beauftragte der Lehrerversammlung sein soll und ih r jeder
ze it verantwortlich ist. Besonders befremdlich ist es die Bestimmung aus der 
obrigkeitsstaatlichen Zeit festzuhalten, daß der Schulleiter den Vorsitz bei allen 
Beratungen der Lehrerversammlungen zu führen hat. Es muß doch dafür gesorgt 
sein, daß auch bei Behinderung des Schulleiters, (Krankheit usw.) die Lehrer
versammlung rechtsgültig tagen und voilgüllige Beschlüsse fassen kann. Sonst 
besteht die Möglichkeit, daß ein Schulleiter einen ihm unbequemen Lehrer
versammlungsbeschluß, der in der Zeit seiner Behinderung gefaßt worden ist, 
nicht anerkennt m it dem Hinweis, daß der Beschluß nicht rechtsgültig sei, weil 
bei allen Lehrerversammlungen der Schulleiter den Vorsitz führt und weil es i 
Lehrerversammlungen ohne Schulleiter überhaupt nicht gibt.

Abschnitt^ III, 3 c : Enthält eine besondere aus dem Geiste der Schul-; 
monarchie früherer Zeiten geborene Bestimmung. Sie hat zu fallen, da d e r ; 
Schulleiter der Beauftragte der Lehrerversammlung sein soll. Im übrigen steht 
es ja  dem Schulleiter, falls er m it seinen Vorschlägen in der Minderheit bleibt. 1 
frei, der Vorgesetzten Behörde das Minderheitsgutachten nach Abschnitt II, 6 ! 
(nach unserer veränderten Zählung II 7) einzureichen.

Infolge der Verweisung einiger Bestimmungen (Leitung der Lehrerversamm- 
lungen» der Klassenversammlungen usw.) nach Abschnitt II, wo sie ihren an
gemessenen Platz finden, ergeben sich einige naheliegende Änderungen, auf die 
nur verwiesen _ sein soll. Die Überschrift des Abschnittes II kann nunmehr 
die einwandfreie Form erhalten: Zusammensetzung und Leitung der Lehrerver
sammlung. —  Ziffer 7 des II. Abschnittes hebt die Bestimmung auf, daß 
die Verhandlungen der Lehrerversammlungen dem Gebote des Dienstgeheim
nisses unterliegen. Jedoch ist die Formulierung des Entwurfes noch zu stark, 
vor alleni liegt kein Grund vor, über sachliche Erörterungen das Gebot der : 
Verschwiegenheit zu verhängen. Im Gegenteil: Reaktionäre Vorschläge und ;
Beschlüsse werden dadurch am sichersten bekämpft, wenn jedes Mitglied der j 
Lehrerversammlung gewärtig sein muß, sie gegebenenfalls vor der Öffentlichkeit 
zu verantworten. Deshalb unser Abänderungsvorschlag. Probe- und Aus- i 
hilfslehrern das Stimmrecht in der Lehrerversammlung überhaupt ''■or?’,ent- 1 
halten, ist eine U nbilligkeit gegen 25—30- ahrige Personen, wenn man dagegen > 
das politische Wahlrecht der zwanzig'ahrigen hält. ~ e

Abschnitt IV  geht nicht auf die demokratischen Forderungen der Zeit I 
ein. Es ist uns nicht verständlich, daß das Ministerium an der unbefristeten K 
Bestallung eines Schulmonarchen festhält. Von diesem Gesichtspunkte aus, s 
sind unsere Vorschläge zu Abschnitt IV  gemacht. Wenn man sich schon v 
von monarchistischen Einrichtungen nicht Essagen kann, so sollte man sie
wenigstens nicht zu einem scfrfeindemokratischen Zwitterding machen, sondern k 
man sollte sie in ihrer vollen Härte beibehalten d. h. die Ernennung unbefriste- h 
ter Schulmonarchen müßte nur vom Ministerium unter möglichster Ausschal-A 
tung der Lehrerversammlungen erfolgen. Dadurch gewöhnte man den Betroffenen !v 
am besten obrigkeitsstaafliche Neigungen ab und erzöge sie dazu, demokratische js. 
Freiheiten würdigen zu lernen. z

Der Stellvertreter des Schulleiters soll nach dem Ministerial-Entwurf eben- ir 
falls nach reaktionärem Schema bestellt werden, und zwar auch unbefristet. Das 7
ist umso befremdlicher als in diesem F i l e  w irklich unbedenk’ich die Demokrati- r,
sierung vorgenommen werden kann wie dies unser Vorschlag (Abschnitt IV) ?
empfiehlt. L
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1 ,1  , •
ganzen ist zu dem Ministeri al-!Entwurf zu sagen, daß er trotz des Ab- 

( tr  tes 1 auf alle Freunde des. Volksstaates und der fortschrittlichen Ent- 
1  , ,  . n8' des höheren Schulwesens geradezu niederschmetternd wirken muß
' Cch in nhr o r sf *eCt er t r stark d i; ministerielle Bürokratie

- obrigkeitsstaatsLchen VerwoFungstraditionen befangen ist und in solch
'  fenit lgen Neuverordnungen auf dem Gebiete des Schulwesens gerade das 
; reut, was der Gegenwart so bitter not tu t: s

Schöpferische volkss!aatliche Gesinnung.
'  L „  t Aufträge
- j ‘er Landesversammlung und des Vorstandes des Bundes entschiedener Schul-

reifbrmer im Freistaat Sachsen.

- R Abänderungsvorschläge:
'' ifugnisse der Lehrerversammlungen und der" Schulleiter an den höheren

Lehranstalten.
I. Befugnisse der Lehrerversammlungen.

t ! cji- L Dic Lehrerversammlung hat . . . . . .  Entschließung zu fassen, ih r liegt
e v e r a n t w o r t l i c h e  Leitung der Schule ob. s

2.—3. wie Entwurf.
! zP. L  D ie Lehrerversammlung überläßt besondere Angelegenheiten der ein- 
; n-„Een .Klasse den Massenversammlungen, die Beratung von Fragen des Unter- 

'Lnts in den einzelnen Fächern den Fachversammlungen 
5. Wie Entwurf.

Vp. 6- D,1C Akten, der Schule sind jed-m stimmberechtigten Mitgliede der Lehrer-
am besten 'im i f t r p f *  zl’gäng|iclJ- Sie sind an einem leicht erreichbaren Ort besten im Lehrerzimmer aufzubewahren.

II. Zusammensetzung und Leitung der Lehrerversammlung.
L e h r li-ö ffL e b ^ y e rs a m m lu n g  besteht aus allen plan- und nichtplanmäßigen 
besnir[a/ * en emsch ießlich des Schulleiters und den vol beschäftigten, nach BB 193 
habpn6* /"  Aushilfslehrern. Nicht vollbeschäftigte Aushi'fs- und Probelehrer 
ih n ."  * ■ t w rage5 ', d,le lhre unmittelbare Unterrichtstätigkeit und die von 
in" ?, unterrichteten Schüler und Klassen betreffen, Stimmrecht und gehören 
kam!'bllge£ * Lehrerversammlung mit beratender Stimme an. Der Schularzt 
WeritenU Berd Ungen der Lehrerversammlung mit beratender Stimme zugezogen

Kelpi?\ Die Lehrerversammlung wird vom Schulleiter bezw. dessen Stellvertreter 
sam eit- A s S.m u e rc e nr 111 dlesem Sinne gilt zunächst der von der I ehrerver- 
i Ä u"?  t m - Vel trf r r df  Schulleiters, bei dessen Behinderung das

”' e,'s dienstalteste Mitglied der Lehrerversammlung.
im p- Zeit and Fagesordnung der Lehrerversammlung werden vom Schulleiter 
F ! Lin vernehmen mit dem Lehrerausschuß festgesetzt und sind von dringenden
z4 e b e n  geAel]e" ’ m in,deste.ns \ ,Tap  vor der Sitzung vom Schulleiter bekannt
em n t  r  AntraF  stimmberechtigter Mitglieder der Lehrerversammlung sind 
kanntgahe ? SOr-rdtlUng T  56 spätestens zwei Tage nach der Be-
^ S a m m lu n g ! I ^ o r d n u n g  beim Schulleiter eingebracht werden. Die Lehrer- 
Sch/ß oder e i n F-e »zVbÜrufer ' wi nn dl«s ders SchuiLuter oder der Lehreraus- 
verlangt Funftel der stimmberechtigten Mitglieder der Lehrerversammlung

K la s i ?Tntir!yrSlu nVeriS?,mmlui ,.g bestf ht aus d<i n Lehrern, dL  in der betreffenden 
in erteilen, die Fachversammlung aus denjenigen Lehrern, die
V s i t ? J  izi Zeit unterrichten, bezw. die Lehrbefähigung besitzen. Den
versam , d Klassenversnmmlungen führt der Klassenlehrer und in den Fach-
^ m tn l im g e n  dü von diesen bestimmtes Mitglied. Die Abhaltung solcher Ver- 

,lst auch. den übrigen Mitgliedern der Lehrerversammlung recht- 
!insb^nn^kannta ZU cgi ben '-, Stimmberechtigte Mitglieder der Lehrerversammlung 
' a e w der e , der Schulleiter sind berechtigt, auch zu solchen Klassen- und 
raiu,;„^sammiungen teilzunehmen, denen sie nicht angehören. Über die Be-' 
fkren v  Entscheidung der Klassen bezw. Fachversammlungen erstattet
Leh re rJ °rsitzen,der z'vecks « ltgü llige r Beschlußfassung (Abschnitt I Z iffer 4) der 

vefsammlung Bericht. ' 7
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P v o r s c h r m l l r - deS- ^ iniSieriel,en Entwurfs fä llt weg.) i
riellen Entwurfs S einberutene ............ ^sw. wie in Z iffer 4 des m inist-;

R.oi A r , * .  I?____1.1 . n r  '

Entwurfs?1 der BeSChIußfaSSl,n g ............... «sw, wie in Z iffer 5 des ministerielle;

Entwurfs“ * * *  ^  SitZU" g .................. usw- " ie in Z iffer 6 des ministerielle

auf per^n lid i^^F ra^en ^ez i^hen^ l^ö^fen lu^h^T 111?»6? ^  S° ^ eit sie sich nich 
V e rö lt , ic h u n g  vo? f  d f e Ä m Ä f *

(Z iffer 7 des ministeriellen Entwurfs fä llt weg.) Lrverbammlung-
Entwurf?.'0 ernandIunSsform ............ usw. wie in Ziffer 8 des ministeriellen

. _ , lL  Befugnisse des Schulleiters.

s n  &  vä

* "  dfe Lehrer«

S fT rd S 'M
ihm getroffenen Entecheidunw? E' \ ,st Jed?ch verpflichtet, die vc

Prüfung zu setzen8 g( d nachsten Lelirerversammlung zwecks Nacl

Versammlung bestimmten Ifoh tlfn ien6 c v / ' s f w l  daij nach jde", VOn der Lehre: 
aufgestellt w ird- e r h a t a u c h * Stundenplan und der Aufsichtspla
zu regeln. Im "a l e des Ein, n n ^ , y  P et,,ln?i bis zur Dauer einer Wocl 
» s r f u l l  bezw. dte LehrerversammlungZe ner L d m r  ' n,sehcMct Lehre

dienstlichen Entlastung". Versiellt sein Amt ehrenamtlich unter entsprechend!

FV. Verfahren bei der Ernennung von Schulleitern; Wahl des Schulleiters „„
des Stellvertreters.

befristet Amtsdauer der neu ™ bestellenden Schulleiter ist auf drei Jahi

einen' w Ä Ä g f  a r f l i t a 'd r d  ‘f c l  d,ie Lehrerversammlun
der Lehrerversammtung^^ angegeben sein ^ " g der- Schu,le. ^e ignete Mitglied, 
und der Anstellungsbehörde einreicht D ie A n c fn ' 111 K8,ehe' mer Wahl aufstel 
Vorgeschlagenen auf drei fahre -um E ?  e ernennt einen d,
selbst Anstellungsbehörde ist bedarf'^ipSF Y nel’er' ?a SD das Ministerium nid 
Schulbehörde. b ’ cdarf d,e Ernennung der Bestätigung der oberste

e in e ^ w e iire n 1'A m Tspe^de 'w fcdcM n . T ^ f  6rst nach Ab,<u
3. Der Stellvertreten d e r  ¿ h u  le ite t  J ^h lv o rs c h h g  aufgenommen werde 

geheimer Wahl aus ihrer Mütc r e S  n « d p™  k der Lehrerversammlung' 
s'teffungsbehörde bezw dem f e i n S  ?  &  ?'rgebmS ■ i er, ^ h t  ist der A, 
jedigung der Stelle anzuzeigen Die A m t s d S c fi , Chu(iw?chen " adh E 
ejters beläuft sich auf zwei fahre Ein a b tr e L n ^  « f1» ertf etf rs ^ es Schu 

leitc-s ist nicht sofort sondern a i.i g . ender . Stellvertreter des Schu
wählbar. ’ nacb Ablauf einer weiteren Amtsperiode wied<

s ta lt i i  * •  öffentliche hohe« Lehra,
Festlegung nach den in diese?1Verordnen P" p-pcpf7lirhDn Rne+immiiM ~ -fahren.

V. Schlußbestimmungen wie ministerieller Entwurf.


